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für üir pbonnmtrn^(HnföilDtrrirtjrrung ürr Eritfrtjrift
„pm Jjäuaütftm Sprîi"

§ l.
Sie ©djtoeigerifdje Unfadberfid)erun0S=@efed«

fd)uft in_ SBintertfiur berfihert unter ben nad)ftehen=
ben S3ebingungen biefenigen in ber ©cfjtoeig tool)nen«
ben SIBonnenten ber geiifhrift „Slnt häuStid)en
§erb", bie fid) Beim iBertag ber geiifhrift gu biefer
S?erfid)erung anmetben, gegen ïôrpertid)e Unfälle.
SSorauSfefsung für bie S3erfid)erung beS einzelnen
SIBonnenten ift, baff er ben entfpred)enben SIBonne«
mentSBetrag für biejenige Seit, in ber fid) ber Un=
fait ereignete, bor ©iniritt beS Unfalles entrid)tei hat
unb baff er im 33efifje ber SlBonnementSquittung mit
bem StuStoeiS üBer ben Begasten SBerfiherungSBei«
trag ift.

3ft ber StBonnent Uertjetratet, fo gilt beffen (£f)e=
frau gu ben gleichen SBebingungen at# mitoerfirfjert.

Sbie S3erfid)erung erftredt fid) auf Unfälle, bie
ber berfidjerte StBonnent in unb auffer S3eruf ober
auf Steifen innerhalb ©uropaS erleibet. SSorBetjatten
bleiben bie StuSnaljmen in §§ 3 unb 4.

StuSgefäjtoffen bon ber SSerfiäjerung finb:
a) Stbonnenten, bie gur geit beS Unfalles baS 16.

SttterSjahr nod) nid)t boHenbet ober baS 70. SttterS»
jatjr überfd)ritten ßaben;

b) Stinbe, SauBe, (SfpileptifdEie, gang ober ieittoeife
©etäljmte unb ©eifteSïranïe; ferner in ©ied)ium
Berfadene, bom ©htagflufg betroffene ober fonft
mit fdjtoeren ®ranïtjeiten ober ©eBredjen Bel)af«
tete Sßerfonen.

§ 2.
Unfall im ©inne ber SJerfidjerung ift febe ®or«

perberlefjung, toeM)e ber 83erfid)erte burd) eine ptöh«
tid)e unb getoattfame, äuffere med)anifd)e ©intoirïung
unfreitoidig erleibet, unb tceld)e fofort ober Binnen
galjreSfrift unmittelbar unb allein (ohne Sftittoir«
ïung bon toefentlidjen I)ingutretenben ober fd)on Be=

ftepenben ®ranö)eiten ober ©ebredjen) ben Sob beS
S3erfid)erten ober eine bauernbe gnBatibität im ©inne
beS nad)fteljenben § 6 gur gotge hat.

Sn bie 33erfid)erung finb aud) eingefd)Ioffen:
S3erBrennungen, Verlegungen ober Stob burd)

S3Iii} ober eteïtrifd)en ©d)Iag, Sob burd) ©rftiden in«
folge plöfjtich auSftrömenber ©afe ober Sämpfe,
enbtid) SBtutbergiftungen, fofern fie gleichzeitig burd)
eine UnfaHberlefsung im ©inne beS § 2 eintreten
ober fid) unmittelbar an eine foldje anfdflieffen.

Sie S3erfid)erung erftredt fid) ferner aud) auf
Unfälle Bei 33emitt)ungen gur Stettung bon ißerfonen
ober ©igentum im Sîotftanb; Bei rechtmäßiger Ver«
teibigung; Bei ©rfüdung ber Sienftpftid)t in grie«
benSgeiten in ber fd)toeigerifd)en SIrmee ober ber
spflidjtfeuertoeBir; Bei S3enü^ung bem öffentlichen
Verïeïjr bienenber ®raftfal)rgeuge ober Bei auSnatjmS«
toeifer iBenü^ung eines fremben SlutomoBilS; Bei
Vergtoanberrtngen, fotoeit ber Verfidjerte gebahnte
SBege Benüßt ober baS aBfeitS bon folcpen gelegene
©etänbe auch für ungeübte ißerfonen leicht BegepBar
ift.

§ 3.
Sticht als Unfälle im ©inne biefer S3erfid)erung

gelten ®ranïl)eiten unb ®ran!l)eitSguftänbe aller Stri,
auch gnfeïtionS«, VergiftungS« unb fflerufStran!«
heiten, S3efd)äbigung burd) Slufnaï)me bon ©peife
unb Sranï, SRebigin unb fd)äblid)en ©toffen, $ej;en=
fdmß unb gfdjiaS, cfoileÇtifcEie, ©d)tag« unb ©ïm=
mad)tSanfäde unb baBei eintretenbe Verlegungen,
©rïâltungen, ©rfrieren unb ©onnenftich, überhaupt
bie gotgen bon Semperatureinftüffen; Unterleibs«
Brüche (Zernien) aller Strt, gteid)biel tbie fie eni«
ftanben feien, ferner ade gotgen fortgefefäter ïorper«
lieber Stnftrengungcn ober UeBeranftrengungen.

§ 4.
Von ber Verfid)erung finb auSgefd)Ioffen:

a) Störperbertehungen, bie ber Verficfjerte Bei Kriegs«
ereigniffen. Bürgerlichen Unruhen, Vergfiurg ober
©rbBeben erleibet;

b) Störperberteßungen, bie ber Verfidjerte fid) fetBft
aBfichtlid) ober im guftanbe ber ©eifteS« ober
iBettmfjtfeinftörung (Selirium ufto.) gufügt ober
bie er in biefern guftanbe erleibet; ©elBfttötung
unb ©elBftmorbberfuch ot)ne Unterfd)ieb beS @ei»
fteSguftanbeS; bie golgen lebiglid) pftjchifcher: ©in»
teirlung; operatibe ©ingriffe aller Stri unb ihre
golgen, fofern fie nicht burch eine berfidjerte Um
faïïberleigung Bebingt finb;

c) Unfälle, bie ber I8erfid)erte burch tbiffentlid)e Sticht«
Beachtung ber für ©djut) bon ßeBen unb @efunb=
heit erlaffenen ©efe^e unb S8orfd)rifien, Bei ftraf«
Baren ganblungen (ober SSerfuh) ober infolge fot«
her; im Sued, in einer ©d)Iägerei, ober im Stauf«
Ijanbel ober Bei offenBarer Srunïenljeit erleibet;

d) ltnfäde Bei ader Strt bon 2ßettlämf)fen, SBettffoie«
ten, SBettfahrten unb SSSettrennen, Bei 33enü|ung
bon gtugmafdjinen ober gtugfhiffen, Bei @Ietfd)ei«
unb §ohgebirgStouren, Beim Sttotorrab«, Stutomc«
Bil« unb ©ïifahren, folnie Beim guffBadfjjielen,
enblih §anblungen, bie unter ben SSegriff beS

SBagniffeS faden.
©rtrinïen Bei 23ooifaI)rten ift nur berfidjert,

tnenn bie iBootfahrt im SBeifein einer gtoeiten er«
toahfenen ißerfou erfolgt; baS ©rtrinïen Beim
fflaben ober ©hlbintmen nur bann, toenn eS nad)«
toeislid) gotge einer Unfadbertehung toar.

§
Sie SSerfid)erung Beginnt mit bem geitgunlte,

too ber StBonnent bie S3erfid)erungSgeBüI}r Begahit
hat unb infotgebeffen in ber Sifte ber berfid)erten
SIBonnenten beS StertageS eingetragen ift. Sie SSer«

fidjerung enbigt mit bem SIBIauf berfenigen geit«
periobe, für toetd)e bie S8erfiherungSgeBüI)r entrid)=
tet ift.

SSirb feboh auSnatjmStoeife auS ©ri'mben, bie
tebigtih Beim Sßerlag ber geitfhrift liegen, bie
S3erficl)erungSgeBüI)r bom SIBonnenten berfpätet er«
hoBen, fo haftet bie ©efedfdjaft für adfädtge, in ber
gtoifhengeit eintretenbe Unfäde gteihtoot)!.

§ 6.
1. Sie SterfidjerungSfummen Betragen:

gr. 1000.— im SobeSfad,
gr. 3000 im ©anginbatibitätSfad,

Bis gr. 700 in ben gäden teittoeifer gnba«
tibität.

2. Sie SobeSfadentfhäbigung bon gr. 1000.—
totrb BegaI)It, toenn ber Unfad fofort ober Binnen
gahreSfrift ben Sob beS Sterfiherten r)er6etgef
hat.

83egugSBered)tigt ift in erfter ßinie ber üBer«
teBenbe ©hegattc. Jpinterläfjt ber SSerutifadie ïetnen
©Begatten, fo fädt bie SobeSfadentfhäbigung feinen
ehelichen Sîinbern gu. ©inb auh fotd)e niht borhan«
ben, fo ftet)t bie ©ntfhäbigung ben ©tiern beS Ster«

fiherien git, unter StuSfhluf) ader anbern §inter«
BtieBenen.

3. Sie SnbatibitätSentfhäbigung toirb getoährt,
toenn infolge beS UnfadeS eine BteiBenbe unb unl)eil=
Bare, gängtihe ober teiltoeife gnbatibität eintritt.
Sie gal)tung ber gnbatibitätSentfhäbigung erfolgt,
foBatb bie BteiBenbe gnbatibität unb beren ©rab
enbgüttig feftgeftedt finb.

Stann nah SIBfhlufj beS §eitberfahrenS noh nidii
mit genitgenber ©id^er^eit feftgeftedt toerben, oB* unb
in toethem SDÎaffe eine BteiBenbe unheilbare gnbati«

Versicherungs-Sedingungm
für die Absnnmten-Nnfsllverflcherung der Zeitschrift

„pm häuslichen Herd".
Die Schweizerische Unfallversicherungs-Gesell-

schaft in Winterthur versichert unter den nachstehen-
den Bedingungen diejenigen in der Schweiz wohnen-
den Abonnenten der Zeitschrift „Am häuslichen
Herd", die sich beim Verlag der Zeitschrift zu dieser
Versicherung anmelden, gegen körperliche Unfälle.
Voraussetzung für die Versicherung des einzelnen
Abonnenten ist, daß er den entsprechenden Abonne-
mentsbetrag für diejenige Zeit, in der sich der Un-
fall ereignete, vor Eintritt des Unfalles entrichtet hat
und daß er im Besitze der Abonnementsquittung mit
dem Ausweis über den bezahlten Versicherungsbei-
trag ist.

Ist der Abonnent verheiratet, so gilt dessen Ehe-
frau zu den gleichen Bedingungen als mitversichert.

Die Versicherung erstreckt sich auf Unfälle, die
der versicherte Abonnent in und außer Beruf oder
auf Reisen innerhalb Europas erleidet. Vorbehalten
bleiben die Ausnahmen in ZZ 3 und 4.

Ausgeschlossen von der Versicherung sind:
a) Abonnenten, die zur Zeit des Unfalles das 16.

Altersjahr noch nicht vollendet oder das 70. Alters-
jähr überschritten haben;

d) Blinde, Taube, Epileptische, ganz oder teilweise
Gelähmte und Geisteskranke; ferner in Siechtum
verfallene, vom Schlagfluß betroffene oder sonst
mit schweren Krankheiten oder Gebrechen behas-
tete Personen.

s 2.
Unfall im Sinne der Versicherung ist jede Kör-

Perverletzung, welche der Versicherte durch eine plötz-
liche und gewaltsame, äußere mechanische Einwirkung
unfreiwillig erleidet, und welche sofort oder binnen
Jahresfrist unmittelbar und allein (ohne Mitwir-
kung von wesentlichen hinzutretenden oder schon be-
stehenden Krankheiten oder Gebrechen) den Tod des
Versicherten oder eine dauernde Invalidität im Sinne
des nachstehenden Z 6 zur Folge hat.

In die Versicherung sind auch eingeschlossen:
Verbrennungen, Verletzungen oder Tod durch

Blitz oder elektrischen Schlag, Tod durch Ersticken in-
folge plötzlich ausströmender Gase oder Dämpfe,
endlich Blutvergiftungen, sofern sie gleichzeitig durch
eine Unfallverletzung im Sinne des Z 2 eintreten
oder sich unmittelbar an eine solche anschließen.

Die Versicherung erstreckt sich ferner auch auf
Unfälle bei Bemühungen zur Rettung von Personen
oder Eigentum im Notstand; bei rechtmäßiger Ver-
teidigung; bei Erfüllung der Dienstpflicht in Frie-
denszeiten in der schweizerischen Armee oder der
Pflichtfeuerwehr; bei Benützung dem öffentlichen
Verkehr dienender Kraftfahrzeuge oder bei ausnahms-
weiser Benützung eines fremden Automobils; bei
Bergwanderungen, soweit der Versicherte gebahnte
Wege benützt oder das abseits von solchen gelegene
Gelände auch für ungeübte Personen leicht begehbar
ist.

s Z,
Nicht als Unfälle im Sinne dieser Versicherung

gelten Krankheiten und Krankheitszustände aller Art,
auch die Jnfektions-, Vergiftungs- und Berufskrank-
heiten, Beschädigung durch Aufnahme von Speise
und Trank, Medizin und schädlichen Stoffen, Hexen-
schuß und Ischias, epileptische, Schlag- und Ohn-
machtsansälle und dabei eintretende Verletzungen,
Erkältungen, Erfrieren und Sonnenstich, überhaupt
die Folgen von Temperatureinflüssen; Unterleibs-
brüche (Hernien) aller Art, gleichviel wie sie ent-
standen seien, ferner alle Folgen fortgesetzter körper-
licher Anstrengungen oder Ueberanstrengungen.

8 4.
Von der Versicherung sind ausgeschlossen:

a) Körperverletzungen, die der Versicherte bei Kriegs-
ereignissen, bürgerlichen Unruhen, Bergsturz oder
Erdbeben erleidet;

b) Körperverletzungen, die der Versicherte sich selbst
absichtlich oder im Zustande der Geistes- oder
Bewußtseinstörung (Delirium usw.) zufügt oder
die er in diesem Zustande erleidet; Selbsttötung
und Selbstmordversuch ohne Unterschied des Gei-
steszustandes; die Folgen lediglich psychischer Ein-
Wirkung; operative Eingriffe aller Art und ihre
Folgen, sofern sie nicht durch eine versicherte Un-
fallverletzung bedingt sind;

c) Unfälle, die der Versicherte durch wissentliche Nicht-
beachtung der für Schutz von Leben und Gesund-
heit erlassenen Gesetze und Vorschriften, bei straf-
baren Handlungen (oder Versuch) oder infolge sol-
cher; im Duell, in einer Schlägerei, oder im Rauf-
Handel oder bei offenbarer Trunkenheit erleidet;

ck) Unfälle bei aller Art von Wettkämpfen, Wettspie-
len, Wettfahrten und Wettrennen, bei Benützung
von Flugmaschinen oder Flußschiffen, bei Gletscher-
und Hochgebirgstouren, beim Motorrad-, Automo-
bil- und Skifahren, sowie beim Fußballspielen,
endlich Handlungen, die unter den Begriff des
Wagnisses fallen.

Ertrinken bei Bootfahrten ist nur versichert,
wenn die Bootfahrt im Beisein einer zweiten er-
wachsenen Person erfolgt; das Ertrinken beim
Baden oder Schwimmen nur dann, wenn es nach-
weislich Folge einer Unfallverletzung war.

s 5-

Die Versicherung beginnt mit dem Zeitpunkte,
wo der Abonnent die Versicherungsgebühr bezahlt
hat und infolgedessen in der Liste der versicherten
Abonnenten des Verlages eingetragen ist. Die Ver-
sicherung endigt mit dem Ablauf derjenigen Zeit-
Periode, für welche die Versicherungsgebllhr entrich-
tet ist.

Wird jedoch ausnahmsweise aus Gründen, die
lediglich beim Verlag der Zeitschrift liegen, die
Versicherungsgebühr vom Abonnenten verspätet er-
hoben, so haftet die Gesellschaft für allfällige, in der
Zwischenzeit eintretende Unfälle gleichwohl.

s 6.
1. Die Versicherungssummen betragen:

Fr. 1000.— im Todesfall,
Fr. 3000 im Ganzinvaliditätsfall,

bis Fr. 700 in den Fällen teilweiser Jnva-
lidität.

2. Die Todesfallentschädigung von Fr. 1000.—
wird bezahlt, wenn der Unfall sofort oder binnen
Jahresfrist den Tod des Versicherten herbeigeführt
hat.

Bezugsberechtigt ist in erster Linie der über-
lebende Ehegatte. Hinterläßt der Verunfallte keinen
Ehegatten, so fällt die Todesfallentschädigung seinen
ehelichen Kindern zu. Sind auch solche nicht Vorhan-
den, so steht die Entschädigung den Eltern des Ver-
sicherten zu, unter Ausschluß aller andern Hinter-
bliebenen.

3. Die Jnvaliditätsentschädigung wird gewährt,
wenn infolge des Unfalles eine bleibende und unheil-
bare, gänzliche oder teilweise Invalidität eintritt.
Die Zahlung der Jnvaliditätsentschädigung erfolgt,
sobald die bleibende Invalidität und deren Grad
endgültig festgestellt sind.

Kann nach Abschluß des Heilverfahrens noch nicht
mit genügender Sicherheit festgestellt werden, ob' und
in welchem Maße eine bleibende unheilbare Jnvali-



bität gurüclBleiben toirb, fo !antt bie enbgi'tltige gejt«
ftellung bis auf fjödjftenä 1 Ssapr Oom SlBfdjluf; beS

©eilberfaprenS an berfcpoBen toerben.
a) gür lebenslängliche @ang=gnbalibitäi ift eine

©umme bon gr. 3000.— berfidjert.
SUS gälte bon @ang=gnbalibitäi gelten aus«

fchliefjlid): Serluft ober bÖHige ©rblinbung Beiber
Slugen; Serluft ober totale BteiBenbe ©ebraucpS«
unfälfigteit Beiber Sinne ober Beiber §änbe; Bei«

ber Seine ober Beiber güjje; eines SlrmeS ober
einer ©anb unb zugleich eines Seines ober eines
gufjeS; unheilbare ©eifteSlrantpeit, bie jebe Sir»

beitSfäljigteit auSfd)Iiej;t.
b) gür lebenslängliche teitoeife jgnbalibität ift eine

©ocpftfumme bon gr. 700.— toerfidbjert.
gn ben nadjftehenb unter c) nicht BefonberS

genannten gälten bon teiltoeifer BleiBenber gnba«
libität ift ber gnbalibitätSgrab nach ber bauern«
ben unheilbaren ^Beeinträchtigung gu beftimmen,
toelche nach ärgtlichem ©utachten bie 2IrBeitSfähig=
ïeit beS Serficherten burch ben Unfall erfahren hat.
Sie ©ntfdjäbigung Befteljt in bent, bent feftgeftelt«
ten gnbalibitätSgrab enifpredpenben 5ßrogentfa|,
ber für teitoeife gnbalibität berficherien Stapi«
malfumnte bon gr. 700.—.

c) gür ben boEftänbigen Serluft ober bie boüftän«
bige BteiBenbe ©ebraudjSunfäbigleit nacpBegeich*
neter Körperteile gelten babei folgenbe ©ntfcpäbi«
gungSBeträge:
gür ben regten Slrm ober bie rechte ©>anb gr. 500

gür ben linten Slrm ober bie linïe ©anb „ 400

gür ein Sein ober einen gufj „ 400

gür ben Sertuft eines StugeS „ 250

gür ben rechten ober linten Saunten „ 150

gür einen ber übrigen ginger ber rechten
ober linten ©anb „ 75

gür ben Sertuft beS ©eljörS auf einem
Ohr » 15°

gür ben Serluft beS ©epörS auf beiben
Ohren » 400

gür Sterbentrantpeiten als golge eines Un=

faites Beträgt bie ©ntfchäbigung pöchftenS „ 150

Sei nur teitoeifent Serluft ober nur teiltoeifer
Slufpebung ber ©efiraudiSfäbigteit bon ©liebmaffen
ober gingern toirb ein entfprecpenber Seit obiger
©ntfchäbigung unb jebenfallS nicht mehr als bie

©älfte ber borftehenb für ben Sotatberluft feftge«
festen Seiräge bergütet.

Sei gleicpgeiiigent Serluft mehrerer ©liebmaf«
fen toerben bie für bie Betreffenben ©lieber ober

Organe feftgefe^ten ©ntfcpäbigungSBeträge gufam«
mengerechnet; biefe ©efamtfumme barf aber ben

Setrag bon gr. 700 nicht üBerfteigem
(Geringfügige Hei&enbe ^nbatibitäten, bie mtt

toeniger als 5 ^rogent eingufcpähen finb, tbie g. S.
©ieifigteit eineS gingergliebeS, Serluft einer Sehe,

Serluft bon gähnen unb begleichen Berechtigen

gu teiner ©ntfchäbigung.
4. Sie ©ntfhäbigungSpflicht im ©inne borftepen«

ber Seftimmungen beftept nur, toenn ber Unfall bie

unmittelbare unb alleinige Urfactje be§ £obe§ begin,
ber ©anginbalibität ift. ©aben KrantpeitSguftanbe
ober ©eBrechen erheblicher SIrt, bie unabhängig bom

Unfall borpanben toaren ober eingetreten finb, bte

Unfallfolgen berfcplnnmert Begto. baS ©eilungS»
refultat beeinträchtigt, fo ift ©ntfchäbigung nur nach

SftajjgaBe beSfenigen SeilS beS ©chabenS gu leiften,
ber nach bem ©utachten ärgtlicher ©jperten burch ben

Unfall allein ohne Komputation mit
_

KrantpeitSgu«
ftänben ober ©eBrechen, eingetreten toäre.

3ft ber Unfall auf groBe gahrläffigteit beS Ser»

unfaüten gurüctguführen, fo rebugiert fiep bie @nt»

fcpäbigung auf bie ©älfte berjenigen Summe, bte

fonft gu gahlen getoefen toäre.

§ 7.

Unfallanraelbungen.
1. Sritt infolge eines Unfalles ber Sob beS Ser«

fieberten ein, fo ift ber Sirettion ber ©efeïïfcpaft in

Sinteripur fofort telegraphifch, jebenfallS aber fo
reeptgeitig Kenntnis gu geben, bajj eS ber ©efeUfdjafi
möglich ift, eine ârgtlicpe Unterfudjung ober bie ©et«
tion anguorbnen. Sei SticptBefolgung biefer Sor«
feprift ift bie ©efeïïfcpaft bon ber gaplung ber Ser«
ficperungSfumme befreit, fofern nach ärgtlichem ©r«
meffen neben bem Unfall noch anbere SobeSurfacpen
ober bie SKittoirtung bon Krantpeiten ober ©eBrechen
in Setracht tommen.

2. Unfälle, bie eine bleibenbe gnbalibität gur
golge haben tonnen, finb innerhalb fechs SBodjèn nach
bem Unfall bem Serlag ber geitfcprift „Slm päuS«
lichen ©erb" fchriftlich angumelben, unter Seifügung
eineS ärgtlicpen geugniffeS über bie Serlepung unb
toaprpeitSgetreuer Slngaben über ben Unfallhergang,
foioie unter Sorlage ber SlbonnementSquittung für
bie laufenbe Seit. Sei Serfättmung biefer grift er«

lifdjt jeber Slnfprudj auf ©ntfchäbigung, eS fei benn,
bafj bie reeptgeitige Slnmelbung ohne Serfcpulben beS

Serficherten ober feiner SecptSnachfolger berfäumt
toorben ift, in toeltpem galle fie fofort nach XBegfaïï
beS ©inberniffeS nachgeholt toerben tann.

3. SBiffentlicp unrichtige Slngaben beS Serfidjer«
ten in ber Unfaïïangeige ober in ben lueiteren 2>tit=

teilungen über ben Unfall befreien bie ©efeUfdjaft
bon jeber ©ntfchäbigungSpfliclit.

§ 8.

Ser Serfidjerte, begto. bie SinfprudjsBerechtigten
finb berpflichtet, nach ©intritt eines Unfalles ohne
Sergug einen patentierten Strgt gugugiehen, für
bauernbe ärgtliche Seljanblung unb für Seadjtung
aller für bie ©rhaltung, Pflege unb SBieberherftel«
lung beS Serficherten erforberlichen SKa^nahmen Be«

forgt gu fein. Sie Serfhümmerung ber UnfaHSfol«
gen, bie fich auS ber Sernachläffigung biefer 5j3flich=

ten ergibt, geht nicht gu Saften ber ©efettfdjafi.
Sie Slrgtgeugniffe über ben Unfall unb beffen

golgen finb bom Seriellen auf feine Koften gu lie«

fern. Sie ©efeUfdjaft tann ihn aber auch burdj einen
bon ihr beftimmten unb bon ihr honorierten Slrgt
unterfuchen unb beobachten laffen.

§ 9.

©in unb berfelBe Unfall Berechtigt immer nur gu
einer ber in § 6 genannten ©ntfdjäbigungen, enttoe«
ber berjenigen für Sob ober berjenigen für gnbali«
bität. SeSgleidjen Berechtigt baS Slbonnement einer
Serfon auf mehrere ©gemplare ber geitfehrift „Slm
häuslichen §erb" im ©habenfaüe niemals gu einer
höhern als ber einfachen ©ntfchäbigung. Sie Ser«
fidjerung gilt nur für biejenige Sßerfon, auf beren
Stamen baS Slbonnement auSgeftellt ift. Sft ber
SIBonnent eine 5ßerfonen«Sereimgung, g. S. ein
Serein, eine ©efeüfdjaft etc., fo tritt bie Serficherung
erft mit bem Sage in Kraft, an bem fchriftlich ange«
geigt toirb, toelche ißerfon als berfichert gelten foil,
©tirfit ber ©enannte, fo tritt bie Serficherung bis
gur Segeichnung eines neuen Serficherten aufjer
Kraft.

SBerben bon einem unter bie Serficherung fallen«
ben Unfallereignis mehrere berfieperie SIBonnenten

Betroffen, fo ift höchftenS eine auf bie betreffenben
SIBonnenten berhältniSmäfjig gu berteilenbe ©efamt«
fumme bon gr. 10,000 (granten gepntaufenb) gu be»

gahlen.

SSinterthur,
gürich,

ben 18. Suli 1924.

Sie SerficherungSneljmerin:

Serlag „Slm häuslichen ©erb":
SOSütter, Sßerber & ©o., SBolfbachftrafee 19, gürich-

©chtoeigerifdie UnfallberfidjerungS«
©efellfchafi in SBintertI)ur:

Ser Sireltor: ©aSler.

dität zurückbleiben wird, so kann die endgültige Fest-
stellung bis auf höchstens 1 Jahr vom Abschluß des

Heilverfahrens an verschoben werden,
as Für lebenslängliche Ganz-Jnvalidität ist eine

Summe von Fr. 3000.— versichert.
Als Fälle von Ganz-Jnvalidität gelten aus-

schließlich: Verlust oder völlige Erblindung beider
Augen; Verlust oder totale bleibende Gebrauchs-
Unfähigkeit beider Arme oder beider Hände; bei-
der Beine oder beider Füße; eines Armes oder
einer Hand und zugleich eines Beines oder eines
Fußes; unheilbare Geisteskrankheit, die jede Ar-
beitsfähigkeit ausschließt.

t>) Für lebenslängliche teilweise Invalidität ist eine
Höchstsumme von Fr. 700.— versichert.

In den nachstehend unter c) nicht besonders
genannten Fällen von teilweiser bleibender Jnva-
lidität ist der Jnvaliditätsgrad nach der dauern-
den unheilbaren Beeinträchtigung zu bestimmen,
welche nach ärztlichem Gutachten die Arbeitsfähig-
keit des Versicherten durch den Unfall erfahren hat.
Die Entschädigung besteht in dem, dem festgestell-
ten Jnvaliditätsgrad entsprechenden Prozentsatz,
der für teilweise Invalidität versicherten Maxi-
malsumme von Fr. WO.—.

c) Für den vollständigen Verlust oder die vollstän-
dige bleibende Gebrauchsunfähigkeit nachbezeich-
neter Körperteile gelten dabei folgende Entschädi-
gungsbeträge:
Für den rechten Arm oder die rechte Hand Fr. 600

Für den linken Arm oder die linke Hand „ 400

Für ein Bein oder einen Fuß „ 400

Für den Verlust eines Auges 250

Für den rechten oder linken Daumen „ 150

Für einen der übrigen Finger der rechten
oder linken Hand „ 75

Für den Verlust des Gehörs auf einem
Ohr " ISO

Für den Verlust des Gehörs auf beiden
Ohren -- ^90

Für Nervenkrankheiten als Folge eines Un-
salles beträgt die Entschädigung höchstens „ 150

Bei nur teilweisem Verlust oder nur teilweiser
Aufhebung der Gebrauchsfähigkeit von Gliedmassen
oder Fingern wird ein entsprechender Teil obiger
Entschädigung und jedenfalls nicht mehr als die

Hälfte der vorstehend für den Totalverlust festge-

setzten Beträge vergütet.
Bei gleichzeitigem Verlust mehrerer Gliedmas-

sen werden die für die betreffenden Glieder oder

Organs festgesetzten Entschädigungsbeträge zusam-
mengerechnet; diese Gesamtsumme darf aber den

Betrag von Fr. 700 nicht übersteigen.
Geringfügige bleibende Invaliditäten, die mit

weniger als 5 Prozent einzuschätzen sind, wie z. B.
Steifigkeit eines Fingergliedes, Verlust einer Zehe,

Verlust von Zähnen und dergleichen berechtrgen

zu keiner Entschädigung.
4. Die Entschädigungspflicht im Sinne vorstehen-

der Bestimmungen besteht nur, wenn der Unfall die

unmittelbare und alleinige Ursache des Todes bezw.
der Ganzinvalidität ist. Haben Krankheitszustande
oder Gebrechen erheblicher Art, die unabhängig vom

Unfall vorhanden waren oder eingetreten sind, die

Unfallsolgen verschlimmert bezw. das Heilungs-
resultat beeinträchtigt, so ist Entschädigung nur nach

Maßgabe desjenigen Teils des Schadens zu leisten,
der nach dem Gutachten ärztlicher Experten durch den

Unfall allein ohne Komplikation mit Krankheitszu-
ständen oder Gebrechen, eingetreten wäre.

Ist der Unfall auf grobe Fahrlässigkeit des Ver-
unfallten zurückzuführen, so reduziert sich die Ent-
schädigung auf die Hälfte derjenigen Summe, die

sonst zu zahlen gewesen wäre.

§ 7.

Unfallanmeldungen.
1. Tritt infolge eines Unfalles der Tod des Ver-

sicherten ein, so ist der Direktion der Gesellschaft in

Winterthur sofort telegraphisch, jedenfalls aber so

rechtzeitig Kenntnis zu geben, daß es der Gesellschaft
möglich ist, eine ärztliche Untersuchung oder die Sek-
tion anzuordnen. Bei Nichtbefolgung dieser Vor-
schrift ist die Gesellschaft von der Zahlung der Ver-
stcherungssumme befreit, sofern nach ärztlichem Er-
messen neben dem Unfall noch andere Todesursachen
oder die Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen
in Betracht kommen.

2. Unfälle, die eine bleibende Invalidität zur
Folge haben können, sind innerhalb sechs Wochen nach
dem Unfall dem Verlag der Zeitschrift „Am häus-
lichen Herd" schriftlich anzumelden, unter Beifügung
eines ärztlichen Zeugnisses über die Verletzung und
wahrheitsgetreuer Angaben über den Unfallhergang,
sowie unter Vorlage der Abonnementsquittung für
die laufende Zeit. Bei Versäumung dieser Frist er-
lischt jeder Anspruch auf Entschädigung, es sei denn,
daß die rechtzeitige Anmeldung ohne Verschulden des

Versicherten oder seiner Rechtsnachfolger versäumt
worden ist, in welchem Falle sie sofort nach Wegfall
des Hindernisses nachgeholt werden kann.

3. Wissentlich unrichtige Angaben des Versicher-
ten in der Unfallanzeige oder in den weiteren Mit-
teilungen über den Unfall befreien die Gesellschaft
von jeder Entschädigungspflicht.

s 8.

Der Versicherte, bezw. die Anspruchsberechtigten
sind verpflichtet, nach Eintritt eines Unfalles ohne
Verzug einen patentierten Arzt zuzuziehen, für
dauernde ärztliche Behandlung und für Beachtung
aller für die Erhaltung, Pflege und Wiederherstel-
lung des Versicherten erforderlichen Maßnahmen be-
sorgt zu sein. Die Verschlimmerung der Unfallsfol-
gen, die sich aus der Vernachlässigung dieser Pflich-
ten ergibt, geht nicht zu Lasten der Gesellschaft.

Die Arztzeugnisse über den Unfall und dessen

Folgen sind vom Verletzten auf seine Kosten zu lie-
fern. Die Gesellschaft kann ihn aber auch durch einen
von ihr bestimmten und von ihr honorierten Arzt
untersuchen und beobachten lassen.

8 9.

Ein und derselbe Unfall berechtigt immer nur zu
einer der in § 6 genannten Entschädigungen, entwe-
der derjenigen für Tod oder derjenigen für Jnvali-
dität. Desgleichen berechtigt das Abonnement einer
Person auf mehrere Exemplare der Zeitschrift „Am
häuslichen Herd" im Schadenfalle niemals zu einer
höhern als der einfachen Entschädigung. Die Ver-
sicherung gilt nur für diejenige Person, auf deren
Namen das Abonnement ausgestellt ist. Ist der
Abonnent eine Personen-Vereinigung, z. B. ein
Verein, eine Gesellschaft etc., so tritt die Versicherung
erst mit dem Tage in Kraft, an dem schriftlich ange-
zeigt Wird, welche Person als versichert gelten soll.
Stirbt der Genannte, so tritt die Versicherung bis
zur Bezeichnung eines neuen Versicherten außer
Kraft.

Werden von einem unter die Versicherung fallen-
den Unfallereignis mehrere versicherte Abonnenten
betroffen, so ist höchstens eine auf die betreffenden
Abonnenten verhältnismäßig zu verteilende Gesamt-
summe von Fr. 10,000 (Franken Zehntausend) zu be-

zahlen.

Winterthur,
Zürich,

den 18. Juli 1924.

Die Versicherungsnehmerin:

Verlag „Am häuslichen Herd":
Müller, Werder <k Co., Wolfbachstraße 19, Zürich.

Schweizerische Unfallversicherungs-
Gesellschaft in Winterthur:

Der Direktor: Hasler.


	Versicherungs-Bedingungen für die Abonnenten-Unfallversicherung der Zeitschrift "Am häuslichen Herd"

